
Weitere Informationen zu den zahnärztlichen Früherkennungsuntersuchungen:
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1. Untersuchung

6.-9. Monat

2. Untersuchung

10.-20. Monat

3. Untersuchung

21.-33. Monat

4. Untersuchung

34.-48. Monat
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Sechs zahnärztliche Früherkennungsuntersuchungen für Kinder

30 40 50 60 70

5. Untersuchung

49.-60. Monat
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61.-72. Monat
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Lebensmonat

Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen vom 
6. bis zum vollendeten 72. Lebensmonat sechs 
zahnärztliche Früherkennungsuntersuchungen (Z1-Z6).

Bringen Sie das Gelbe Heft zu jeder 
zahnärztlichen Früherkennungs-
untersuchung Ihres Kindes mit. 

Die Ergebnisse werden – wie bei den U-Untersuchungen – im Gelben Heft dokumentiert.


